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Der Versicherungsschutz der PayLife Classic Karten

Versicherung

Mit Sicherheit schöner urlauben:

Der Reiseschutz Ihrer PayLife Classic Karte 

Den PayLife Classic Reiseschutz genießt jeder Classic Karteninhaber (mit Wohnsitz in Österreich) automatisch
während der Gültigkeitsdauer seiner Classic Karte. Der PayLife Classic Reiseschutz umfasst nachfolgend 
angeführte Dienstleistungen und Soforthilfen bei Notfällen während der ersten 90 Tage einer Auslandsreise. 
Die vorübergehende Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland gilt nicht als Auslandsreise.

Bitte melden Sie sich im Notfall so rasch wie möglich unter der Notruf nummer der Europäischen  
+43 (0)1 50 444 00.

Fragen zum Versicherungsschutz beantwortet Ihnen gerne das Kundenservice der Europäischen 
 Reiseversicherung AG unter:
Telefon: +43 (0)1 317 25 00-73575 
E-Mail: info@europaeische.at

Versicherer: Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, 1220 Wien, 
Kundenservice: Telefon: +43 (0)1 317 25 00, E-Mail: info@europaeische.at, www.europaeische.at
Notruf 24 Stunden täglich: Telefon: +43 (0)1 50 444 00

Sitz in Wien. Firmenbuch HG Wien FN 55418y.
Die Europäische Reiseversicherung AG gehört zur Unternehmensgruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, eingetragen im Versicherungs-
gruppenregister der IVASS unter der Nummer 026. Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, Bereich: Versicherungsaufsicht, Otto-Wagner-
Platz 5, A-1090 Wien.

Leistungsverzeichnis PayLife Classic Reiseschutz

Voraussetzung für den
Versicherungsschutz

Leistungen Versicherte Personen 
= Inhaber

Besitz Leistungen bei Erkrankung/Unfall im Ausland 

Information in medizinischen Belangen ja

Transport ins Krankenhaus/Verlegungstransport bis 100 %

Heimtransport nach Österreich bei medizinischer Notwendigkeit 
(Ambulanzjet nur aus Europa oder einem Mittelmeeranrainerstaat)

bis 100 %

Außerplanmäßige Rückreisekosten nach Österreich wenn 
Rückreise mit vorhandenem Rückreiseticket nach stationärer 
Behandlung nicht möglich 

bis 100 %

Krankenbesuch bei Krankenhausaufenthalt von mehr als 10 Tagen
Hin/Rückreise bis 100 % 
Hotelkosten (Übernachtung und Frühstück) 
bis EUR 40,– pro Tag für max. 10 Tage

Überführung im Todesfall bis 100 %

Hilfeleistungen in Notsituationen im Ausland 

Vorschuss bei Verlust der Kreditkarte bis EUR 900,–

Hilfe bei Verlust von Reisedokumenten ja

Außerplanmäßige Rückreisekosten bei Erkrankung der versicherten 
Person oder Angehöriger 

bis 100 %

Hilfe bei Beschaffung eines Anwalts und Kostenvorschuss 
(nur wenn der Inhaber zivilrechtlich belangt wird – ausgeschlossen 
sind Schäden durch/mit Motorfahrzeuge/n) 

 bis EUR 1.250,–

Vorschuss für Kaution 
(für Zivilprozesskosten und für die Freilassung des Inhabers bei 
einer Festnahme infolge eines Verkehrsunfalls) 

 bis EUR 5.100,–

Es gelten die EUROPÄISCHEN Reiseversicherungsbedingungen für PayLife Kreditkarten 2022 in der Fassung
Besondere Bedingung für die PayLife Classic 2022 (ERV-RVB PayLife 2022 idF BB PayLife Classic 2022). 
Die im Leistungsverzeichnis angeführten Versicherungssummen begrenzen die Leistung des Versicherers für 
alle Versicherungsfälle innerhalb eines Kalenderjahres. 
Kein Versicherungsschutz besteht in Nordkorea, Afghanistan, Myanmar, Syrien, Venezuela, Russland, Belarus, 
der Krim, Luhansk, Donezk und dem Iran.
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Der Versicherungsschutz der PayLife Classic Karten

Notruf 24 Stunden täglich:
Telefon: +43 (0)1 50 444 00

Europäische Reiseversicherung AG
Kratochwjlestraße 4, 1220 Wien
Kundenservice: Telefon: +43 (0)1 317 25 00
E-Mail: info@europaeische.at, www.europaeische.at

Sitz in Wien. Firmenbuch HG Wien FN 55418y.
Die Europäische Reiseversicherung AG gehört zur Unternehmensgruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, eingetragen im Versicherungs-
gruppenregister der IVASS unter der Nummer 026. Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, Bereich: Versicherungsaufsicht, Otto-Wagner-
Platz 5, A-1090 Wien.
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Der Versicherungsschutz der PayLife Classic Karten

Einkaufsschutz bis EUR 1.000,–

Was ist versichert?
Versichert ist Beschädigung bei nachgewiesener Fremdeinwirkung, Beschädigung bei Verkehrsunfall sowie 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Raub von Gegenständen, die zu privaten Zwecken gekauft und zu 100 % 
mit der PayLife Classic Karte bezahlt wurden.

Versicherungsschutz in unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen besteht, wenn das Kraftfahrzeug ver-
sperrt und nachweislich nicht länger als 12 Stunden abgestellt ist und alle vorhandenen Sicherheitseinrichtun-
gen genutzt werden. Wenn immer möglich sind die Gegenstände von außen nicht einsehbar zu verwahren.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die Unterbringung an der Wohnadresse des Karteninhabers  
zumutbar ist und im unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeug für Schmuck, Uhren, Pelze oder technische 
Geräte aller Art samt Zubehör (z.B. Foto-, Film-, Videogeräte, Laptops, Tablets, optische Geräte ausgenommen 
Sehbehelfe, Unterhaltungselektronik, Mobiltelefone, Navigationsgeräte).

Wo und wie lange gilt der Versicherungsschutz?
Weltweit für 45 Tage ab Übernahme der Gegenstände durch den Karteninhaber.

Welche Entschädigung wird bezahlt?
Bei Wiederbeschaffung zerstörter oder abhanden gekommener Gegenstände der Neuwert, bei Reparatur die 
notwendigen Reparaturkosten – höchstens jedoch der Neuwert. Als Neuwert gilt der Wiederbeschaffungs-
preis der versicherten Gegenstände am Tag des Schadens, höchstens jedoch der mit der PayLife Classic Karte 
dafür tatsächlich bezahlte Betrag. Der Selbstbehalt beträgt EUR 30,–.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
Pro Karteninhaber und Kalenderjahr EUR 1.000,–.

Welche Versicherungsbedingungen gelten?
Dem Einkaufsschutz liegen die EUROPÄISCHEN Versicherungsbedingungen für den PayLife Einkaufsschutz 
2022 (ERV-VB PayLife EKS 2022) zugrunde.

Was ist im Schadenfall zu tun?
Lassen Sie sich den Schadenfall schriftlich bestätigen – z. B. bei Raub/Diebstahl von der Polizei. 
Melden Sie den Schadenfall bei der Europäischen.

Versicherer: Europäische Reiseversicherung AG, Sitz in Wien, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien, Tel. +43/1/317 25 00, 
E-Mail: info@europaeische.at. 24-Stunden-Notrufnummer +43/1/50 444 00. Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, 
Bereich: Versicherungsaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien 

Es gelten die EUROPÄISCHEN Versicherungsbedingungen für den PayLife Einkaufsschutz 2022 (ERV-VB PayLife EKS 2022).

Leistungsverzeichnis PayLife Einkaufsschutz – 45 Tage

Voraussetzung für den
Versicherungsschutz

Leistungen

Bezahlung
der erworbenen 
Gegenstände zu 100%

Einkaufsschutz
Neuwertersatz bei Beschädigung durch nachgewiesene Fremdeinwirkung, 
Beschädigung bei Verkehrsunfall sowie Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Raub 
von Gegenständen weltweit für 45 Tage ab Übernahme durch den Inhaber 

bis EUR 1.000,–
(Selbstbehalt: EUR 30,–)



Versicherungsbedingungen für die 
PayLife Classic Karten

Sicher bis ins Detail
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Allgemeiner Teil 
Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 1 
Begriffsbestimmungen

1. Kreditkarte: von der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft 
und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft ausgegebe-
ne, gültige PayLife Kreditkarte mit den im jeweiligen Kreditkar-
tenvertrag vereinbarten Versicherungsleistungen.

2. Inhaber: berechtigter Inhaber einer Kreditkarte.
3. […]
4. Wohnsitz: jede amtlich registrierte Meldeadresse. Verlagert sich 

der Mittelpunkt des Lebensinteresses (wenn auch nur befristet 
z. B. wegen Studium, Berufsausübung usw.) an einen neuen Ort, 
wird damit ein neuer Wohnsitz begründet.

5. Leistungsverzeichnis: Übersicht mit Versicherungsleistungen und 
Versicherungssummen der jeweiligen Kreditkarte.

Artikel 2 
Versicherte Personen

Versicherte Person ist der Inhaber der Kreditkarte.
[…]

Artikel 3 
Zeitlicher Geltungsbereich

1. Sofern nicht anders vereinbart, gilt der Versicherungsschutz für 
die ersten 90 Tage jeder Reise.

2. Der Versicherungsschutz endet spätestens mit dem Tag, an dem
 –  der Inhaber die Berechtigung zur Verwendung der Kreditkarte 

verliert;
 – der Kreditkartenvertrag des Inhabers endet;
 – die Gültigkeit der Kreditkarte abläuft (24 Uhr Ortszeit);
 – der Inhaber vom Versicherungsschutz ausgeschlossen wurde.

Artikel 4 
Örtlicher Geltungsbereich

1. Sofern nicht anders vereinbart, gilt der Versicherungsschutz auf 
Reisen im Ausland, mit Ausnahme von Nordkorea, Afghanistan, 
Myanmar, Syrien, Venezuela, Russland, Belarus, der Krim, Luhansk, 
Donezk und dem Iran.

2. Ausland: alle Länder ausgenommen Österreich sowie jene Länder, 
in denen ein Wohnsitz oder eine gesetzliche Krankenversicherung 
besteht.

3. […]
4. Nicht versichert sind Reisen zwischen Wohnort, Zweitwohnort 

und Ort der regulären Arbeitsstätte.
5. Der Versicherungsschutz gilt keinesfalls für Schadenereignisse am 

Wohnort. Im Zweifel gilt ab einer beabsichtigten Aufenthaltsdau-
er von länger als 90 Tagen der neue Aufenthaltsort als Wohnort.

Artikel 5 
Voraussetzungen für den Versicherungsschutz

1. Voraussetzung für sämtliche Leistungen ist der Hauptwohnsitz 
des Karteninhabers in Österreich.

2. Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Voraussetzungen laut 
Leistungsverzeichnis erfüllt sind:

 – „Besitz“ bedeutet der Besitz der Kreditkarte;
 […]

Artikel 6 
Ausschlüsse

1. Es besteht kein Versicherungsschutz für Ereignisse, die
 1.1.  vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die versicherte Person 

herbeigeführt werden;

 1.2.  bei Teilnahme an Marine-, Militär- oder Luftwaffen-Diensten 
oder -Operationen eintreten;

 1.3.  durch jegliche Einwirkung von atomaren, biologischen und 
chemischen Waffen (ABC-Waffen) verursacht werden;

 1.4.  mit Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Zuständen und inne-
ren Unruhen zusammenhängen. Wenn die versicherte Person 
während der versicherten Reise von einem dieser Ereignisse 
überrascht wird, besteht Versicherungsschutz längstens bis 
zur ehestmöglichen Ausreise. Jedenfalls kein Versicherungs-
schutz besteht für die aktive Teilnahme an Krieg, Bürgerkrieg, 
kriegsähnlichen Zuständen und inneren Unruhen;

 1.5.  auf Reisen eintreten, die trotz Reisewarnung unternommen 
werden. Als Reisewarnungen gelten alle Reisewarnungen (für 
ein gesamtes Land) und partiellen Reisewarnungen (für ein 
bestimmtes Gebiet) des österreichischen Außenministeriums. 
Bei Reisewarnungen wegen Epidemien oder Pandemien gilt 
der Ausschluss nur für Ereignisse, die in unmittelbarem und 
ursächlichem Zusammenhang mit diesen stehen. Wird wäh-
rend der versicherten Reise eine Reisewarnung erlassen, die 
zur dringenden Ausreise auffordert, besteht Versicherungs-
schutz längstens bis zur ehestmöglichen Ausreise;

 1.6.  beim Versuch oder der Begehung gerichtlich strafbarer vor-
sätzlicher Handlungen durch die versicherte Person eintreten;

 1.7.  durch Streik hervorgerufen werden;
 1.8.  durch Selbsttötung oder Selbsttötungsversuch der versicher-

ten Person ausgelöst werden;
 1.9.  bei Reisen in unerschlossene oder unerforschte Gebiete sowie 

in einer Seehöhe über 5.000 m eintreten;
 1.10.  durch Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des Strahlen-

schutzgesetzes oder durch Kernenergie verursacht werden;
 1.11.  die versicherte Person infolge einer erheblichen Beeinträchti-

gung ihres psychischen und physischen Zustandes durch Alko-
hol, Suchtgifte oder Medikamente erleidet;

 1.12.  beim Lenken eines Kraftfahrzeuges herbeigeführt werden, 
wenn der Lenker die jeweilige kraftfahrrechtliche Berechti-
gung, die im Land des Ereignisses zum Lenken dieses Kraft-
fahrzeuges erforderlich wäre, nicht besitzt; dies gilt auch 
dann, wenn dieses Fahrzeug nicht auf Straßen mit öffentli-
chem Verkehr gelenkt wird;

 1.13.  bei Benützung von Luftfahrzeugen (z. B. Motorluftfahrzeu-
ge, Segelflugzeuge, Paragleiter, Drachenflieger und Hänge-
gleiter, Fallschirme, Freiballone) entstehen, ausgenommen als 
Passagier in einem Motorluftfahrzeug, für das eine Passagier-
transportbewilligung vorliegt. Als Passagier gilt, wer weder 
mit dem Betrieb des Luftfahrzeuges in ursächlichem Zusam-
menhang steht noch Besatzungsmitglied ist noch mittels des 
Luftfahrzeuges eine berufliche Betätigung ausübt;

 1.14.  bei Ausübung von Rafting oder Bungee-Jumping entstehen;
 1.15.  bei Beteiligung als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Mo-

torfahrzeuges bei Fahrveranstaltungen (einschließlich den 
dazugehörigen Trainings- und Qualifikationsfahrten), bei 
denen es auf das schnellstmögliche Zurücklegen einer vorge-
gebenen Fahrstrecke oder die Bewältigung von Hindernissen 
bzw. schwierigem Gelände ankommt, oder bei Fahrten auf 
Rennstrecken entstehen;

 1.16.  bei Ausübung von Berufssport inklusive Training entstehen;
 1.17.  bei Teilnahme an Landes-, Bundes- oder internationalen 

Sportwettbewerben sowie am offiziellen Training für diese 
Veranstaltungen auftreten;

 1.18.  bei Tauchgängen entstehen, wenn die versicherte Person  
keine international gültige Berechtigung für die betreffende 
Tiefe besitzt, außer bei Teilnahme an einem Tauchkurs mit ei-
nem befugten Tauchlehrer. Jedenfalls kein Versicherungsschutz 
besteht bei Tauchgängen in einer Tiefe von mehr als 40 m;

Auszug aus den EUROPÄISCHE Reiseversicherungsbedingungen für PayLife  
Kreditkarten 2022 in der Fassung Besondere Bedingung für die PayLife Classic 2022

(ERV-RVB PayLife 2022 idF BB PayLife Classic 2022)

Soweit in diesen Versicherungsbedingungen personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich 
auf alle Geschlechter in gleicher Weise. Gesetzesstellen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG), die in diesen Bedingungen angeführt 
werden, sind unter „Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)“ im vollen Wortlaut wiedergegeben.

Beachten Sie, dass nur jene Teile der Versicherungsbedingungen gelten, die dem Leistungsumfang Ihres Versicherungspaketes entspre-
chen.

Versicherer: Europäische Reiseversicherung AG, Sitz in Wien, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien, Tel. +43 1 317 25 00,
E-Mail: info@europaeische.at, www.europaeische.at, Firmenbuch HG Wien FN 55418y
Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, Bereich: Versicherungsaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien.
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 1.19.  bei Klettertouren, Bergsteigetouren und Skitouren eintreten, 
die ohne geprüften Führer unternommen werden;

 1.20.  infolge der Ausübung einer beruflichen manuellen Tätigkeit 
durch die versicherte Person entstehen. Übliche Tätigkeiten 
im Rahmen eines Au-Pair-Aufenthaltes sowie im Gast- und 
Hotelgewerbe sind versichert.

2. Sanktionsklausel: Soweit die versicherte Person eine sanktionierte 
Person, ein sanktioniertes Unternehmen oder eine sanktionierte-
Organisation ist, die auf einer Sanktionsliste der Vereinten Natio-
nen, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Ame-
rika, des Vereinigten Königreichs oder der Republik Österreich 
angeführt ist, und im Ausmaß der Sanktion, wird für diese kein 
Versicherungsschutz gewährt, keine Zahlung geleistet und keine 
Leistung erbracht, die diesem direkt oder indirekt zukommt.

3. Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen vom Versicherungsschutz 
sind auch noch besondere Ausschlüsse in Artikel 12, Artikel 22 […] 
geregelt.

Artikel 7 
Obliegenheiten

1. Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des 
Versicherers nach Maßgabe der Voraussetzungen und Begren-
zungen des § 6 Absatz 3 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, werden 
bestimmt:

 Die versicherte Person hat
 1.1.  den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem sie von ihm 

Kenntnis erlangt hat, ehestmöglich dem Versicherer anzuzei-
gen und ihn umfassend über Schadenereignis und Schaden-
ausmaß zu informieren;

 1.2.  nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhaltes beizutra-
gen, dem Versicherer jede erforderliche Auskunft wahrheits-
gemäß zu erteilen und jede zumutbare Untersuchung über 
Ursache und Höhe der Leistungspflicht zu gestatten;

 1.3. soweit nach den Umständen im Einzelfall zumutbar
 1.3.1.  Beweismittel, die Ursache und Höhe der Leistungspflicht 

belegen (wie Stornokostenabrechnung, Buchungsbestäti-
gungen, Polizeiprotokolle, Bestätigungen von Fluglinien, 
Arzt- und Krankenhausatteste, Rechnungen usw.), dem Ver-
sicherer zu übergeben. Originalbelege sind dem Versicherer 
auf dessen Verlangen zu übergeben, soweit der Versicherer 
den Schaden ersetzt;

 1.3.2.  bei Erkrankung oder Unfall eine entsprechende Bestätigung 
des behandelnden Arztes ausstellen zu lassen;

 1.3.3.  Schäden, die in Gewahrsam eines Transportunternehmens 
oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, diesem 
ehestmöglich nach Entdeckung anzuzeigen und eine Be-
scheinigung darüber zu verlangen;

 1.3.4.  Schäden, die durch strafbare Handlungen verursacht wur-
den, ehestmöglich unter genauer Darstellung des Sachver-
haltes und unter Angabe des Schadenausmaßes der zustän-
digen Sicherheitsdienststelle vor Ort anzuzeigen und eine 
Bescheinigung darüber zu verlangen.

2. Als Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Ver-
sicherers nach Maßgabe der Voraussetzungen und Begrenzungen 
des § 6 Absatz 1 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, wird bestimmt: 
Sollte die versicherte Person US-amerikanischer Staatsbürger oder 
dort erlaubterweise dauerhaft ansässig sein (resident) und nach 
Kuba reisen, ist sie verpflichtet nachzuweisen, dass sie sämtliche 
für diese Reise geltenden US-amerikanischen Vorschriften einge-
halten hat, andernfalls können vom Versicherer keine Versiche-
rungsleistungen oder Zahlungen erbracht werden.

3. Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind auch noch beson-
dere Obliegenheiten in Artikel 14 […] geregelt.

Artikel 8 
Versicherungssummen

1. Die im Leistungsverzeichnis angeführten Versicherungssummen 
begrenzen die Leistung des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle innerhalb eines Kalenderjahres und gelten

 – für alle versicherten Personen gemeinsam,
 […]
2. Auch wenn ein Anspruch aus Besitz von oder Mitversicherung 

aus mehreren Kreditkarten abgeleitet werden könnte, vervielfa-
chen sich die angegebenen Versicherungssummen nicht.

Artikel 9 
Subsidiarität

Bestehen für einen Versicherungsfall auch Leistungsverpflichtungen 
anderer Privat- oder Sozialversicherungen, gehen diese vor (Sub-
sidiarität). Die Ansprüche der versicherten Person bleiben hiervon 
jedoch unberührt: Meldet die versicherte Person den Versicherungs-
fall dem Versicherer, wird dieser in Vorleistung treten und den Scha-
densfall bedingungsgemäß regulieren.

Besonderer Teil

I: Leistungen bei Erkrankung/Unfall im Ausland/ 
Auslandsreisekrankenversicherung

Artikel 10 
Versicherungsfall

Versicherungsfall ist eine unerwartet akut eintretende Erkrankung 
(einschließlich epidemischer oder pandemischer Krankheiten), der 
Eintritt einer unfallbedingten Körperverletzung oder der Eintritt 
des Todes der versicherten Person während einer Reise im Ausland.

Artikel 11 
Leistungsumfang

1. Der Versicherer ersetzt die notwendigen, nachgewiesenen Kosten 
für

 1.1.  den Transport ins nächstgelegene Krankenhaus und einen 
medizinisch notwendigen Verlegungstransport;

 1.2. […];
 1.3. […];
 1.4.  den Rücktransport nach Österreich, erforderlichenfalls mit 

Arztbegleitung und mit medizinisch adäquaten Transportmit-
teln je nach Zustand der versicherten Person, wenn der Heim-
transport

 1.4.1.  medizinisch notwendig ist (einschließlich Ambulanzjet);
 1.4.2. […];
 1.5. […];
 1.6. […];
 1.7. […];
 1.8.  die Überführung Verstorbener in der Standardnorm nach Ös-

terreich;
 1.9. […];
 1.10.  die Rückreise nach Österreich, wenn die Rückreise mit dem 

vorhandenen Rückreiseticket nach einer stationären Behand-
lung im Ausland nicht möglich ist. Darunter sind jene Kosten 
zu verstehen, die durch Nichtverwendbarkeit oder nur teil-
weise Verwendbarkeit gebuchter Rückflugtickets oder sons-
tiger Fahrausweise entstehen, nicht jedoch Storno- und Rück-
trittsgebühren – es werden die Kosten für das preisgünstigste 
in Betracht kommende Verkehrsmittel ersetzt.

2.  Unerwartete Schwangerschaftskomplikationen und unerwartete 
Frühgeburten sind bis einschließlich der 35. Schwangerschaftswo-
che versichert. Die im Punkt 1. angeführten Kosten werden für 
das neugeborene Kind innerhalb der für die versicherte Mutter 
vereinbarten Versicherungssumme ersetzt.

3. Dauert der Krankenhausaufenthalt im Ausland länger als zehn 
Tage, organisiert der Versicherer die Reise einer der versicherten 
Person nahe stehenden, nicht mitreisenden Person zum Ort des 
Krankenhausaufenthaltes und von dort zurück zum Wohnort und 
übernimmt die Kosten für das preisgünstigste in Betracht kom-
mende Verkehrsmittel. Die Kosten des Aufenthaltes vor Ort wer-
den bis zur vertraglich vereinbarten Versicherungssumme ersetzt.

4. […]
5. Die Leistungen werden in Euro erbracht. Die Umrechnung von 

Devisen erfolgt, sofern der Ankauf diesbezüglicher Devisen nach-
gewiesen wird, unter Heranziehung des nachgewiesenen Um-
rechnungskurses. Erfolgt diesbezüglich kein Nachweis, der für die 
jeweilige Währung zur Verfügung gestellte (auf www.paylife.at 
veröffentlichte) Umrechnungskurs zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsereignisses.

[…]
Artikel 12 

Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht für
1.  Kosten in Zusammenhang mit einer bestehenden Erkrankung 

oder Unfallfolge, wenn diese in den letzten sechs Monaten vor 
Reiseantritt ambulant oder in den letzten neun Monaten vor Rei-
seantritt stationär behandelt wurde (ausgenommen Kontrollun-
tersuchungen);

2. […];
3. […];
4. […];
5. Schwangerschaftsunterbrechungen und nach der 35. Schwanger-

schaftswoche auftretende Schwangerschaftskomplikationen und 
Entbindungen;

6. Vorsorgeimpfungen, ärztliche Gutachten und Atteste;
7. […];
8 […];
9. Transporte in Zusammenhang mit Unfällen durch körperliche 

Schädigung bei Heilmaßnahmen und Eingriffen, die die versicher-
te Person an ihrem Körper vornimmt oder vornehmen lässt, so-
weit nicht ein Versicherungsfall hierzu der Anlass war;
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10.  medizinische Behandlungen aller Art.
[…]

Artikel 14 
Obliegenheiten

Als Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versi-
cherers nach Maßgabe der Voraussetzungen und Begrenzungen des 
§ 6 Absatz 3 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, wird bestimmt:
Sollten […] Heimtransport, Überführung Verstorbener oder Bestat-
tungen am Ereignisort notwendig werden, ist ehestmöglich mit der 
24-Stunden-Notrufnummer des Versicherers Kontakt aufzunehmen, 
um allfällige Weisungen des Versicherers einzuholen.

II: Reisegepäckversicherung
Artikel 15 

Versicherungsfall
Versichert ist die Beschädigung oder das Abhandenkommen der ver-
sicherten Gegenstände
– durch Fremdeinwirkung wie z. B. Diebstahl oder Sachbeschädi-

gung;
– durch Elementarereignis oder Feuer;
– durch Verkehrsunfall (ausgenommen Eigenverschulden);
– in Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, eines Beherber-

gungsbetriebes, einer bewachten Garderobe oder einer Gepäck-
aufbewahrung.

[…]
Artikel 17 

Hilfe […] bei Verlust von Reisedokumenten
Kommen aufgrund eines Versicherungsfalles gemäß Artikel 15 wäh-
rend der Reise für die Reise benötigte Dokumente (z. B. Reisepass, 
Personalausweis, Visum, Führerschein, Zulassungsschein) abhanden, 
ist der Versicherer bei der Ersatzbeschaffung behilflich […].
[…]

Artikel 22 
Ausschlüsse

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die
1. […];
2. durch Selbstverschulden, Vergessen, Liegenlassen, Verlieren, Ver-

legen, Fallen-, Hängen- oder Stehenlassen, mangelhafte Verwah-
rung oder mangelhafte Beaufsichtigung verursacht werden;

[…]

III: Hilfeleistungen in Notsituationen im Ausland
Anmerkung: Hilfe […] bei Verlust von Reisedokumenten ist im  

Besonderen Teil II „Reisegepäckversicherung“ in Artikel 17 geregelt.

Artikel 24 
Vorschuss bei Verlust der Kreditkarte

1. Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn der Inhaber während der Rei-
se in eine finanzielle Notlage gerät, weil seine Kreditkarte ohne 
seinen Willen abhanden gekommen ist.

2. Ist eine Serviceleistung durch ein Ersatzkarten- und Bargeldser-
vice-Programm nicht verfügbar, stellt der Versicherer einen Bar-
geldvorschuss bis zur vereinbarten Versicherungsumme zur Verfü-
gung und trägt die Kosten des Geldtransfers. Der Vorschuss wird 
nur gegen Empfangsbestätigung gewährt.

3. Die versicherte Person verpflichtet sich, den Vorschuss innerhalb 
von zwei Wochen nach Rückkehr von der Reise, spätestens jedoch 
innerhalb von zwei Monaten nach Zahlungserhalt, an den Versi-
cherer zurückzuzahlen.

Artikel 25 
Außerplanmäßige Rückreisekosten nach Österreich

1. Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn die versicherte Person eine 
Reise vorzeitig beenden oder verlängern muss und daher die ge-
buchte Rückreise nach Österreich nicht antreten kann,

 – […];
 –  weil ihre Anwesenheit in Österreich dringend erforderlich ist, 

wegen akut eintretender Erkrankung (einschließlich epidemi-
scher oder pandemischer Krankheiten), gesundheitlicher Un-
fallfolgen oder Tod ihres Ehepartners (Lebensgefährten) oder 
nahen Verwandten (Eltern, Kinder oder Geschwister).

  Der Versicherer ersetzt die durch die vorzeitige oder verspätete 
Rückreise nach Österreich entstandenen zusätzlichen Fahrtkosten 
für die versicherte Person. Darunter sind jene Kosten zu verste-
hen, die durch Nichtverwendbarkeit oder nur teilweise Verwend-
barkeit gebuchter Rückreisetickets oder sonstiger Fahrausweise 
entstehen, nicht jedoch Storno- und Rücktrittsgebühren. Ersetzt 
werden die Kosten für das preisgünstigste in Betracht kommende 
Verkehrsmittel.

Artikel 25a 
Hilfe bei Haft oder Haftandrohung im Ausland

1. Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn die versicherte Person im 
Ausland mit Haft bedroht oder verhaftet wird.

2. Der Versicherer ist bei der Beistellung eines Rechtsanwaltes sowie 
eines Dolmetschers behilflich. Der Versicherer stellt weiters, bis 
zur im Leistungsverzeichnis angegebenen Versicherungssumme, 
einen Vorschuss für einen Rechtsanwalt sowie gegebenenfalls für 
eine Strafkaution zur Verfügung.

3. Die versicherte Person verpflichtet sich, den Vorschuss innerhalb 
von zwei Wochen nach Rückkehr von der Reise, spätestens jedoch 
innerhalb von zwei Monaten nach Zahlungserhalt, an den Versi-
cherer zurückzuzahlen.

***************************

Anhang
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)
§ 6 Versicherungsvertragsgesetz

(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, 
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer ge-
genüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht 
ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen 
ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die 
Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der 
Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die 
vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

 (1a)  Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko 
und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leis-
tungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem 
die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig 
vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von 
Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzei-
gen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos durch 
den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn 
die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum 
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer 
Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber – unabhängig 
von der Anwendbarkeit des Abs. 1a – zu erfüllen ist, so kann sich 
der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht beru-
fen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Oblie-
genheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die 
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder 
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Ob-
liegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht 
des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher 
Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungs-
pflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluss 
gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirk-
sam.

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer ver-
einbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versiche-
rungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine 
andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mit-
geteilt wird.

Versicherer:
Europäische Reiseversicherung AG
Sitz in Wien, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien
Tel. +43 1 317 25 00, E-Mail: info@europaeische.at,
www.europaeische.at
Firmenbuch HG Wien FN 55418y
Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht,
Bereich: Versicherungsaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien.
Die Europäische Reiseversicherung AG gehört zur Unternehmens-
gruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest. eingetragen im
Versicherungsgruppenregister der IVASS unter der Nummer 026.
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Artikel 1 
Begriffsbestimmungen

1.  Kreditkarte: von der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft 
und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft ausgege-
bene, gültige Kreditkarte mit der Versicherungsleistung „PayLife 
Einkaufsschutz“.

2. Inhaber: berechtigter Inhaber einer Kreditkarte.
3.  Leistungsverzeichnis: Übersicht mit Versicherungsleistungen und 

Versicherungssummen der jeweiligen Kreditkarte.
Artikel 2 

Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die Beschädigung bei nachgewiesener Fremd-
einwirkung, Beschädigung bei Verkehrsunfall sowie Diebstahl, Ein-
bruchdiebstahl oder Raub der versicherten Gegenstände.

Artikel 3 
Zeitlicher und örtlicher Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz gilt während der Dauer des aufrechten 
Kreditkartenvertrages ab Übernahme der versicherten Gegenstän-
de durch den Inhaber für die im Leistungsverzeichnis der jeweiligen 
Kreditkarte angegebene Anzahl an Tagen. Der Versicherungsschutz 
gilt weltweit, mit Ausnahme von Nordkorea, Afghanistan, Myan-
mar, Syrien, Venezuela, Russland, Belarus, der Krim, Luhansk, Do-
nezk und dem Iran.

Artikel 4 
Versicherte Gegenstände

1.  Sämtliche Gegenstände, die vom Inhaber zu privaten Zwecken er-
worben und zu 100 % mit der Kreditkarte bezahlt wurden, sind 
versichert.

2.  Wenn es sich dabei um Schmuck, Uhren, Pelze, technische Geräte 
aller Art samt Zubehör (z. B. Foto-, Film-, Videogeräte, Laptops, 
Tablets, optische Geräte ausgenommen Sehbehelfe, Unterhal-
tungselektronik, Mobiltelefone, Navigationsgeräte), Musikinstru-
mente, Sportgeräte oder Fahrräder handelt, sind diese versichert, 
wenn sie

 2.1.  in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt und 
beaufsichtigt werden, sodass deren Wegnahme durch Dritte 
ohne Überwinden eines Hindernisses nicht möglich ist;

 2.2.  sich in einem verschlossenen und versperrten Raum befinden 
und alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen (Safe, Schrän-
ke usw.) genutzt werden;

 2.3. bestimmungsgemäß getragen werden.
Artikel 5 

Versicherungsschutz in unbeaufsichtigt abgestellten  
Kraftfahrzeugen

1.  Versicherungsschutz in unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeu-
gen besteht, wenn das Kraftfahrzeug versperrt und nachweislich 
nicht länger als zwölf Stunden abgestellt ist und alle vorhandenen 
Sicherheitseinrichtungen genutzt werden. Wenn immer möglich, 

sind die Gegenstände von außen nicht einsehbar zu verwahren.
2.  Kein Versicherungsschutz besteht,
 –  wenn die Unterbringung an der Wohnadresse des Inhabers zu-

mutbar ist.
 –  im unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeug für Schmuck, Uh-

ren, Pelze oder technische Geräte aller Art samt Zubehör (z. B. 
Foto-, Film-, Videogeräte, Laptops, Tablets, optische Geräte aus-
genommen Sehbehelfe, Unterhaltungselektronik, Mobiltelefo-
ne, Navigationsgeräte).

Artikel 6 
Höhe der Entschädigungsleistung

1. Der Versicherer ersetzt
 –  bei Wiederbeschaffung zerstörter oder abhanden gekommener 

Gegenstände den Neuwert;
 –  bei Reparatur beschädigter reparaturfähiger Gegenstände die 

notwendigen Reparaturkosten, höchstens jedoch den Neuwert.
2. Als Neuwert gilt der Wiederbeschaffungspreis der versicherten 

Gegenstände am Tag des Schadens, höchstens jedoch der mit der 
Kreditkarte für den Gegenstand tatsächlich bezahlte Betrag. Ist 
eine Wiederbeschaffung nicht möglich, ist der Preis der Anschaf-
fung von Gegenständen gleicher Art und Güte heranzuziehen.

3. Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der Unterversiche-
rung.

4. Sofern gemäß Leistungsverzeichnis ein Selbstbehalt zur Anwen-
dung kommt, wird dieser pro Versicherungsfall vom erstattungs-
fähigen Schaden abgezogen.

Artikel 7 
Versicherungssumme

1. Die im Leistungsverzeichnis angeführte Versicherungssumme be-
grenzt die Leistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle in-
nerhalb eines Kalenderjahres und gilt pro Inhaber.

2. Auch wenn ein Anspruch aus Besitz von oder Mitversicherung aus 
mehreren Kreditkarten abgeleitet werden könnte, vervielfacht 
sich die Versicherungssumme nicht.

Artikel 8 
Ausschlüsse

1. Kein Versicherungsschutz besteht für
 1.1.  Ereignisse, die durch den Inhaber oder im gemeinsamen Haus-

halt lebende Personen verursacht werden (ausgenommen 
Verkehrsunfall, soweit dieser nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig von diesen herbeigeführt wurde);

 1.2.  lebende Tiere, Pflanzen, Lebensmittel, Fahrkarten, Geld, 
Schecks, Gutscheine, Wertpapiere jeder Art, Derivate, Edel-
metalle, Juwelen oder Edelsteine;

 1.3.  natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit, Abnutzung, 
Verschleiß, Rost, Korrosion, Erosion, Einwirkung von Feuch-
tigkeit, Hitze oder Kälte, mangelhafte Verpackung oder man-
gelhaften Verschluss der versicherten Gegenstände;

Europäische Versicherungsbedingungen für den PayLife Einkaufsschutz 2022
(ERV-VB PayLife EKS 2022)

Soweit in diesen Versicherungsbedingungen personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich 
auf alle Geschlechter in gleicher Weise. Gesetzesstellen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG), die in diesen Bedingungen angeführt 
werden, sind unter „Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)“ im vollen Wortlaut wiedergegeben.

Versicherer: Europäische Reiseversicherung AG, Sitz in Wien, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien, Tel. +43 1 317 25 00, 
E-Mail: info@europaeische.at, www.europaeische.at, Firmenbuch HG Wien FN 55418y
Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, Bereich: Versicherungsaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien.
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IInnkklluuddiieerrtteerr  RReeiisseesscchhuuttzz  ddeerr  PPaayyLLiiffee  CCllaassssiicc,,  PPaayyLLiiffee  FFlleexx,,  PPaayyLLiiffee  KKUURRIIEERR  VVIISSAA,,  PPaayyLLiiffee  
BBAAUUFFLLEEXX  VViissaa  

 

Voraussetzung für den 
Versicherungsschutz  

Leistungen  
Versicherte Personen  

Inhaber  

BBeessiittzz  

LLeeiissttuunnggeenn  bbeeii  EErrkkrraannkkuunngg//UUnnffaallll  iimm  AAuussllaanndd   

Information in medizinischen Belangen ja 
Transport ins Krankenhaus/Verlegungstransport bis 100 % 
Heimtransport nach Österreich bei medizinischer Notwendigkeit 
(Ambulanzjet nur aus Europa oder einem Mittelmeeranrainerstaat) bis 100 % 

Außerplanmäßige Rückreisekosten nach Österreich wenn 
Rückreise mit vorhandenem Rückreiseticket nach stationärer 
Behandlung nicht möglich 

bis 100 % 

Krankenbesuch bei Krankenhausaufenthalt von mehr als 10 Tagen  

Hin/Rückreise bis 100 %  
Hotelkosten (Übernachtung 

und Frühstück) bis € 40,- pro 
Tag für max. 10 Tage 

Überführung im Todesfall bis 100 % 

HHiillffeelleeiissttuunnggeenn  iinn  NNoottssiittuuaattiioonneenn  iimm  AAuussllaanndd   

Vorschuss bei Verlust der Kreditkarte bis € 900,- 
Hilfe bei Verlust von Reisedokumenten ja 
Außerplanmäßige Rückreisekosten bei Erkrankung der versicherten 
Person oder Angehöriger bis 100 % 

Hilfe bei Beschaffung eines Anwalts und Kostenvorschuss 
(nur wenn der Inhaber zivilrechtlich belangt wird – ausgeschlossen sind 
Schäden durch/mit Motorfahrzeuge/n) 

bis € 1.250,- 

Vorschuss für Kaution 
(für Zivilprozesskosten und für die Freilassung des Inhabers bei einer 
Festnahme infolge eines Verkehrsunfalls) 

 

bis € 5.100,- 
 
 

Es gelten die EUROPÄISCHEN Reiseversicherungsbedingungen für PayLife Kreditkarten 2022 in der Fassung Besondere 
Bedingung für die PayLife Classic 2022 (ERV-RVB PayLife 2022 idF BB PayLife Classic 2022). 
 
Kein Versicherungsschutz besteht in Nordkorea, Afghanistan, Myanmar, Syrien, Venezuela, Russland, Belarus, der Krim, 
Luhansk, Donezk und dem Iran. 
 
IInnkklluuddiieerrtteerr  PPaayyLLiiffee  EEiinnkkaauuffsssscchhuuttzz  --  ((4455  TTaaggee))  ddeerr  PPaayyLLiiffee  CCllaassssiicc,,  PPaayyLLiiffee  FFlleexx,,  PPaayyLLiiffee  
KKUURRIIEERR  VVIISSAA,,  PPaayyLLiiffee  BBAAUUFFLLEEXX  VViissaa  

 
Voraussetzung für den 
Versicherungsschutz Leistung 

BBeezzaahhlluunngg  
der erworbenen 

Gegenstände zu 100%  

EEiinnkkaauuffsssscchhuuttzz  
Neuwertersatz bei Beschädigung durch nachgewiesene Fremdeinwirkung, 
Beschädigung bei Verkehrsunfall sowie Diebstahl, Einbruchdiebstahl und 
Raub von Gegenständen weltweit für 45 Tage ab Übernahme durch den 
Inhaber  

bis € 1.000,- 
(Selbstbehalt € 30,-) 

Es gelten die EUROPÄISCHEN Versicherungsbedingungen für den PayLife Einkaufsschutz 2022 (ERV-VB PayLife EKS 2022). 

 

IInnkklluuddiieerrtteerr  PPaayyLLiiffee  SScchhllüüsssseell--SSOOSS  ddeerr  PPaayyLLiiffee  KKUURRIIEERR  VVIISSAA,,  PPaayyLLiiffee  BBAAUUFFLLEEXX  VViissaa  
 

Voraussetzung für den 
Versicherungsschutz Leistung 

BBeessiittzz 
SScchhllüüsssseell  --  SSOOSS  
Aufsperrkosten bei Abhandenkommen des Schlüssels oder bei irrtümlichem 
Aussperren  

bis € 1.000,- 

Es gelten die EUROPÄISCHEN Versicherungsbedingungen für die PayLife Schlüssel-SOS 2022 (ERV-VB PayLife SSOS 2022).  

 

VVeerrssiicchheerreerr::  EEuurrooppääiisscchhee  RReeiisseevveerrssiicchheerruunngg  AAGG, Sitz in Wien, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien, 
Tel. +43 1 317 25 00, E-Mail: info@europaeische.at. 2244--SSttuunnddeenn--NNoottrruuffnnuummmmeerr  ++4433  11  5500  444444  0000.  
Firmenbuch HG Wien FN 55418y. 
Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, Bereich: Versicherungsaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien 

 

Leistungsverzeichnis PayLife Einkaufsschutz



11

Der Versicherungsschutz der PayLife Classic Karten

V
er

si
ch

er
u

n
g

sb
ed

in
g

u
n

g
en

 f
ü

r 
Pa

yL
if

e 
C

la
ss

ic
 S

ei
te

 6
 v

o
n

 6

 1.4.  Beschaffenheitsmängel, für die eine gesetzliche oder gewerb-
liche Haftung des Herstellers oder Verkäufers besteht;

 1.5.  Schäden, die während gewerbsmäßigen Transports oder Auf-
bewahrung entstehen;

 1.6.  Lebens- und Genussmittel, Kosmetik- und pharmazeutische 
Artikel sowie sonstige leicht verderbliche Waren;

 1.7.  Kraftfahrzeuge aller Art, Anhänger, Luftfahrzeuge, Luftfahrt-
geräte, Wasserfahrzeuge und deren Bestandteile;

 1.8. Gebrauchtwaren.
2. Sanktionsklausel: Soweit der Inhaber eine sanktionierte Person, 

ein sanktioniertes Unternehmen oder eine sanktionierte Organi-
sation ist, die auf einer Sanktionsliste der Vereinten Nationen, der 
Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika, des 
Vereinigten Königreichs oder der Republik Österreich angeführt 
ist, und im Ausmaß der Sanktion, wird für diese kein Versiche-
rungsschutz gewährt, keine Zahlung geleistet und keine Leistung 
erbracht, die diesem direkt oder indirekt zukommt.

Artikel 9 
Obliegenheiten

Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Ver-
sicherers nach Maßgabe der Voraussetzungen und Begrenzungen 
des § 6 Absatz 3 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, werden bestimmt: 
Der Inhaber hat
1. den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem er von ihm Kenntnis 

erlangt hat, ehestmöglich dem Versicherer anzuzeigen und ihn 
umfassend über Schadenereignis und Schadenausmaß zu infor-
mieren;

2. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhaltes beizutragen, 
dem Versicherer jede erforderliche Auskunft wahrheitsgemäß zu 
erteilen und jede zumutbare Untersuchung über Ursache und 
Höhe der Leistungspflicht zu gestatten;

3. soweit nach den Umständen im Einzelfall zumutbar
 3.1.  Beweismittel, die Ursache und Höhe der Leistungspflicht bele-

gen (wie Polizeiprotokolle, Rechnungen usw.), dem Versiche-
rer zu übergeben. Originalbelege sind dem Versicherer auf 
dessen Verlangen zu übergeben, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt;

 3.2.  Schäden, die in Gewahrsam eines Transportunternehmens 
oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, diesem ehest-
möglich nach Entdeckung anzuzeigen und eine Bescheini-
gung darüber zu verlangen;

 3.3.  Schäden, die durch strafbare Handlungen verursacht wurden, 
ehestmöglich unter genauer Darstellung des Sachverhaltes 
und unter Angabe des Schadenausmaßes der zuständigen 
Sicherheitsdienststelle vor Ort anzuzeigen und eine Beschei-
nigung darüber zu verlangen.

Artikel 10 
Subsidiarität

Bestehen für einen Versicherungsfall auch Leistungsverpflichtungen
anderer Versicherungen, gehen diese vor (Subsidiarität). Die An-
sprüche des Inhabers bleiben hiervon jedoch unberührt: Meldet der 
Inhaber den Versicherungsfall dem Versicherer, wird dieser in Vor-
leistung treten und den Schadensfall bedingungsgemäß regulieren.

***************************

Anhang

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)
§ 6 Versicherungsvertragsgesetz

(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, 
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer ge-

genüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht 
ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen 
ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die 
Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der 
Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die 
vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

 (1a)  Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko 
und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leis-
tungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem 
die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig 
vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von 
Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzei-
gen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos durch 
den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn 
die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum 
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer 
Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber – unabhängig 
von der Anwendbarkeit des Abs. 1a – zu erfüllen ist, so kann sich 
der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht beru-
fen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Oblie-
genheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die 
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder 
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Ob-
liegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht 
des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher 
Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungs-
pflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluss 
gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirk-
sam.

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer ver-
einbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versiche-
rungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine 
andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mit-
geteilt wird.

Versicherer:
Europäische Reiseversicherung AG
Sitz in Wien, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien
Tel. +43 1 317 25 00, E-Mail: info@europaeische.at,
www.europaeische.at
Firmenbuch HG Wien FN 55418y
Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht,
Bereich: Versicherungsaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien.
Die Europäische Reiseversicherung AG gehört zur Unternehmens-
gruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest. eingetragen im
Versicherungsgruppenregister der IVASS unter der Nummer 026.
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